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Zusammenfassende Erklärung zur Aufhebung des Bebauungsplanes 
Nr. 5 und der örtlichen Bauvorschriften 
gem. § 6a Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 

 
 

1. Anlass und Ziel der Planung 
 

Im Rahmen der 7. Flächennutzungsplanänderung erfolgte für das gesamte Gebiet der 
Gemeinde Lasbek eine Steuerung für Windenergieanlagen, basierend auf dem damali-
gen Regionalplan von 1998. Auf Grundlage der 7.  Flächennutzungsplanänderung war 
im Jahr 2006 der Bebauungsplan Nr. 5 aufgestellt worden. Dieser setzt für den Gel-
tungsbereich u.a. sechs Baufelder für Windenergieanlagen mit Höhenbegrenzungen 
zwischen 143,5 m und 152 m ü.NN. fest. Daraufhin wurden entsprechende Windener-
gieanlagen errichtet und in Betrieb genommen. Die RWE Brise Windparkbetriebsgesell-
schaft mbH beabsichtigt das Repowering des Windparks durch vier leistungsstärkere 
Windenergieanlagen. Das geplante Vorhaben befindet sich innerhalb des neuen regio-
nalplanerisch festgesetzten Vorranggebietes. Die Festsetzungen des Bebauungsplanes 
Nr. 5 stehen der Planung entgegen. Für eine bessere Ausnutzung sollen die Standorte 
und Höhen der Anlagen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes abweichen. Die 
Gemeinde Lasbek hat sich daher für die vollständige Aufhebung des Bebauungsplanes 
einschließlich der örtlichen Bauvorschriften entschieden. Ein Bebauungsplan ist an die-
ser Stelle durch die regionalplanerische Steuerung sowie die begrenzten koordinieren-
den und gestalterischen Einflussnahmemöglichkeiten im Bebauungsplan im Sinne des § 
1 Abs. 3 BauGB nicht mehr notwendig. Die maßgeblichen Belange werden im Rahmen 
der BImSch-Genehmigung geprüft. Im Parallelverfahren erfolgte die 15. Flächennut-
zungsplanänderung zur Aufhebung der 7. Flächennutzungsplanänderung. 
 

2. Verfahrensablauf 
 

Aufstellungsbeschluss 05.10.2021 

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 17.11.2021 

Frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB 13.01.22 
bis 
14.02.22 

Bekanntmachung der frühzeitigen Beteiligung gem. 
§ 3 Abs. 2 BauGB 

05.01.2022 

Frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 13.01.22 
bis 
14.02.22 

Auslegungsbeschluss 07.07.2022 

Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 18.08.22 
bis 
23.09.22 

Bekanntmachung der Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 
BauGB 

10.08.22 

Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB 18.08.22 
bis 
23.09.22 

Satzungsbeschluss 07.12.2022 
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3. Berücksichtigung der Umweltbelange 
 
Wie in der Begründung und im Umweltbericht dargelegt, wurden die mit den Planabsich-
ten verbundenen Auswirkungen und die Vereinbarkeit mit den verschiedenen Belangen 
der Umwelt untersucht. Da durch die Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 5 keine neu-
en Bauvorhaben vorbereitet werden sind Auswirkungen, die nicht ausgeglichen werden 
können, nicht vorhanden. Auch die Betrachtung der übrigen Schutzgüter lässt nicht sol-
che Beeinträchtigungen erkennen, die gegen die Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 
5 sprechen. 
 

4. Berücksichtigung der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) erfolgte, pa-
rallel zur frühzeitigen Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB, durch eine öffentli-
che Auslegung.  
 
Hierbei wurden seitens der BürgerInnen Anregungen hinsichtlich der Auswirkungen auf 
Natur und Umwelt, insbesondere Biotopstrukturen und Artenschutz, das Schutzgut 
Mensch, insbesondere Immissionen und Erholungsfunktion sowie das Landschaftsbild 
vorgebracht. Die eingegangenen Stellungnahmen wurden geprüft, abgewogen und ent-
sprechend des Abwägungsergebnisses in die Planung eingestellt. Vom Kreis Stormarn 
wurde angeregt, dass die Kompensationsverpflichtungen zum bestehenden Windpark 
auch bei Aufhebung der Bauleitpläne fortbestehen und die Kompensationsflächen im 
Teilbereich 2 vollständig und dauerhaft grundbuchlich gesichert sein müssen. Zudem 
gingen Hinweise zum Umfang des Umweltberichtes, Sicherung von Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen für den Bestandswindpark, Waldabstand, Denkmalschutz, Gewässern 
und Oberflächenentwässerung sowie Baugrundverhältnissen ein. Die eingegangenen 
Stellungnahmen wurden geprüft, abgewogen und entsprechend des Abwägungsergeb-
nisses in die Planung eingestellt. Dem wurde entgegnet, dass die Prüfung und Sicher-
stellung bis zum Satzungsbeschluss nachträglich in Abstimmung mit der unteren Natur-
schutzbehörde erfolgt. 
 
Die öffentliche Auslegung des Planentwurfes gem. § 3 Abs. 2 BauGB fand zeitgleich mit 
der Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB statt. Von den Bürgern wurden 
keine Stellungnahmen vorgebracht. Seitens der Träger öffentlicher Belange wurden 
Stellungnahmen hinsichtlich Waldabstand, Denkmalschutz, Gewässern und Oberflä-
chenentwässerung sowie Baugrundverhältnissen vorgebracht. Alle Stellungnahmen 
wurden geprüft, abgewogen und entsprechend des Abwägungsergebnisses in die Pla-
nung eingestellt. 
 
Gemeinde Lasbek 
 
Lasbek, den  
 
 
 
_________________ 

Bürgermeister 


